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Zwangsurlaub? Von wegen!
Arbeitgeber dürfen Urlaub für alle oder für Betriebsteile anordnen. Solch 
eine vorübergehende Stilllegung müssen sie rechtzeitig ankündigen: Min-
destens sechs Monate im Voraus.

•	� Sie müssen eine vorübergehende Stilllegung rechtzeitig ankündigen, 
wohl mindestens sechs Monate im Voraus.

•	� Die Interessenvertretung muss einer solchen Regelung zustimmen. Sie 
betrifft dann stets viele zugleich*.

•	� Viele Tarifverträge regeln zudem: Nur die Beschäftigten selbst können 
ihren Urlaub »in Teilen nehmen«**. Zumindest braucht der Arbeitgeber 
einen Antrag der Arbeitnehmer/innen***.

*	 § 87 (1) nr. 5 BetrVG, § 75 (3) BPersVG, § 40 e MVG.EKD, § 36 ( 1)  
	 nr. 2 MAVO
**	 § 26 (1) TVöD / TV-L, § 30 (2) TV AWO)
***	 Anl 14 § 1 (3) AVR Caritas

Die Corona-Pandemie zieht sich. Chaos und Überlastung wird zum betrieblichen Alltag. Doch die Arbeitgeber und ihre Vorgesetz-
ten berufen sich weiter auf »außergewöhnliche Zeiten«, um außergewöhnliche Arbeitszeiten abzufordern. Sie befehlen Urlaub, sie 
vergreifen sich an den Überstundenkonten, sie reißen uns aus unserem Team heraus – als Aushilfen auf fremden Stationen. Wo 
und wie können wir solche Übergriffe zurückweisen? Einzeln verlieren wir da schnell den Überblick. Wir brauchen die Beratung 
untereinander, um gemeinsam als Team zu handeln.

Wieder gemeinsam – wir wehren uns 

Gerade jetzt:

Planänderungen
Ein Dienstplan verteilt die Arbeitszeit und die Freizeit 
auf die Wochentage. Der Arbeitgeber legt nicht nur 
die Arbeitspflicht fest. Er legt sich auch selbst fest.

Die zwischen dem Arbeitgeber und der Interessen-
vertretung vereinbarte Anordnung eines Dienstplans 
kann nur noch durch eine einvernehmliche Neuverein-
barung abgeändert werden.

Manche Interessenvertretungen begnügen sich 
damit, der Absicht des Arbeitgebers zur Anordnung 
eines Dienstplans zuzustimmen. Diese Regelungsver-
einbarung zwischen den Betriebsparteien darf der 
Arbeitgeber aufkündigen und versuchen, eine geän-
derte Vereinbarung zu erreichen. Bis dahin kann er 
nicht rechtswirksam und verbindlich andere Schichten 
anordnen.

Fehlt die Vereinbarung mit der Interessenvertre-
tung? Liegt nicht zumindest deren Zustimmung vor? 
Dann darf der Arbeitgeber nicht Arbeitszeit anordnen 
oder abändern.*
 
* �BAG 11.6.2002 – 1 AZR 390/01 zur Wirksamkeitsvoraussetzung, § 69 

(1) BPersVG, § 38 (1) MVG.EKD,  § 33 MAVO
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Die BAuA empfiehlt:
»Gerade vor dem Hintergrund der COVID-19 
Pandemie und den damit verbundenen Unsi-
cherheiten hilft es außerdem, Arbeitszeiten 
möglichst planbar und vorhersehbar zu ge-
stalten. Wo möglich sollten Arbeitszeiten und 
Pausenzeiten möglichst vorhersehbar sein, um 
Verlässlichkeit und Planbarkeit zu garantieren. 
Es gilt folglich bei der Dienstplangestaltung 
eine möglichst realistische Personalplanung 
zugrunde zu legen und mögliche Ausfälle 
einzuplanen. [….]

 
Mit zunehmender Dauer der Arbeitszeit nimmt 
die Konzentrationsfähigkeit ab. Bei langen 
Arbeitszeiten nimmt so auch das Risiko für 
Fehler und Unfälle zu. Tätigkeiten, bei denen 
Fehler das Risiko für folgenschwere Konse-
quenzen für die Beschäftigten, aber auch für 
Dritte nach sich ziehen können, sollten deshalb 
nach der achten Stunde möglichst nicht mehr 
ausgeübt werden oder durch eine zusätzliche 
Fehlerabsicherung, technischer oder organisa-
torischer Art, abgesichert werden.«

SARS-CoV2-Arbeitsschutzregel
Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) hat im August 
2020 den Gesundheitsschutz geregelt:

»Die Verwendung von MNB (Mund-Nase-Bedeckungen), medizinischen 
Gesichtsmasken und filtrierenden Halbmasken führt zu höheren Belas-
tungen (zum Beispiel höherer Atemwiderstand aufgrund des Filterwi-
derstandes der Filtermaterialien oder Wärmebelastung durch höhere 
Wärmeisolation der Schutzausrüstungen). Es ist insoweit zu prüfen, 
inwieweit die Tragezeiten durch andere Tätigkeiten oder regelmäßige 
Pausen reduziert werden müssen. MNB, medizinische Gesichtsmasken 
und filtrierende Halbmasken sollen spätestens dann gewechselt wer-
den, wenn sie durchfeuchtet sind.«https://www.baua.de/DE/Themen/Arbeitsgestaltung-im-Betrieb/Coronavirus/FAQ/10-FAQ_node.html

Impf-Zwang
Die Mehrzahl der Beschäftigten muss bislang unge-
impft und schlecht geschützt arbeiten. Damit haben 
die Arbeitgeber erstaunlich wenig Probleme.

Die Interessenvertretung bestimmt alle Maßnah-
men mit, die sich aufgrund einer Erfassung der Ge-
fährdungen der Beschäftigten an ihren Arbeitsplätzen 
als notwendig ergeben haben. Diese umfassenden 
Erfassungen sind gesetzlich vorgeschrieben. Doch in 
der Mehrzahl der Betriebe fehlen sie, sind lückenhaft 
oder veraltet.

Dennoch werden Arbeitgeber aktiv und ordnen 
einseitig Maßnahmen an, die in ihre Vorstellung vom 
Gesundheitsschutz passen. Meist haben sie nur die 
Gesundheit der Bewohner, der Patienten und Ange-
hörigen im Blick. Dabei sind sie frei.

Seit Frühjahr 2020 darf ein Arbeitgeber von den 
Beschäftigten sogar den Nachweis ihres Impfstatus 
zum Schutz vor Masern verlangen – auf seine Kosten, 
zum Schutz von Patienten und Klienten. Dies schrei-
ben § 23 (3) und § 23a IfSG vor. Doch bei Corona 
fehlt nicht nur ausreichend Impfstoff, es fehlt auch die 
in 23 Abs. 3 IfSG vorgegebene Empfehlung des Ro-
bert Koch-Instituts. Stattdessen dürfen Arbeitgeber – 
so das RKI ausdrücklich – ihre Beschäftigten trotz 
Corona-Symptomen weiter einsetzen, mit Patienten-
kontakt!

Immer wieder frisch
 

Betriebsrat Personalrat MAV Diakonie MAV Caritas

Die Belegschaft 
berät gemeinsam in 
der Betriebsver-
sammlung,

mindestens einmal im 
Quartal (§ 43 BetrVG)

einmal je Halbjahr  
(§ 49 BPersVG),  

zumindest einmal jährlich

dreimal jährlich  
(§ 31 (2) MVG.EKD),  

zumindest einmal jährlich

zumindest einmal jährlich
(§ 21 (2, 3) MAVO)

ersatzweise digital,

§ 129 (3) BetrVG Einladen zur »gemeinsamen digitalen Sprechstunde und Beratung«.

und stellt Anträge.

§ 45 BetrVG § 51 BPersvG § 32 MVG.EKD § 22 (3) MAVO

Regelmäßig Neu-
wahl der Interessen-
vertretung und …

März 2022
In Hessen, Bayern,  

Rheinland-Pfalz, Saarland 
Meck-Pomm: Frühjahr 2021

Frühjahr 2021 Frühjahr 2021

stets Chance zur Auf-
frischung.

Betriebsrat, Personalrat und Mitarbeitervertretung sind frei, sich selbst zu erneuern. Sobald die Mehrheit aller Mitglieder 
des Gremiums den gemeinsamen Rücktritt beschließt, bleibt sie im Amt und organisiert eine Neuwahl.

§ 13 (2) BetrVG § 27 (1) BPersVG) § 16 (1b) MVG.EKD § 13 (3) MAVO

Im Jahr 1916, im Zuge ihrer Mobilisierung für einen Weltkrieg, 
wurden die Arbeitgeber gezwungen, gewählte Räte in ihren 
Betrieben anzuerkennen. Als der Krieg 1919 verloren war, in- 
mitten Hungers und Zerstörung, zwangen Streiks zu einem dau-

erhaften Betriebsrätegesetz. Interessenvertretungen und Mitbe-
stimmung beweisen in solchen schlimmen Zeiten, ob sie etwas 
taugen.
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